
Gesetzgebender Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Mm .'bsnnirt stch dt, I. ît. VK» in B«m, un» de, â. à
att«i> Psssanueen.. ^ -i ^ »

»X»

Dai ?lbs»nem?nt für ?S Nmnmern oder füre!» Vier
tkijaliv i!ì <» Vcrii » Jr. î by. und ausser Bern
vostfter e Fr. r d».

^ »!»,»»»>»»> »,!>>!

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Freytag, den 8 May i8ol. Fünftes Quartal. Den 18 Floréal IX»

Gesetzgebender Rath, April.
Fortsetzung.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Ihr habet Eurer Finanzcommißion
die Petition der Gemciiidsgenossen von Budisholz, C.

Luzern, welche die Vertheilnng ihrer Waldung, die

auf Gerechtsamen beruhe, verlangen, zur Untersuchung
überwiesen. Ihre Finanzcommißion, B. G., rathet
Ihnen an, baS Begehren der Peteuten abzuweisen,
weil daS Gesetz vom 15. Dec. r8oo im z. deutlich
bestimmt, daß keine Gemembwaldungen, wenn sie auch
schon in bestimmte Anthcilsgerechtigkeiten abgetheilt flnb,
können unter keinerley Vorwaud oder Bedingungen in
besondere jedem Antheilhader angewiesene Stücke getheilt
werden, bis vollständige Gesetze und Verordnungen
über die Bewegung und Sicherung der Waldungen
Ausgestellt und in Vollziehung gebracht seyn werden.

Das von der Unrerrichtscommißion vorgetragene De»
kcet über das der Gemeinde Schwntz zu einem Schul-
Haus zu überlassende Zeuqhäuslem, wird in Berathung
und hernach angenommen. (S. dasselbe S. 16.)

Nachfolgendes Gutachten der Unterrlchtscommißion
wird in Berathung und hernach angenommen:

V. Gesetzgeber! Die Untemchtscommißisn hat die
Ehre, Ihnen über das Begehren der Gemeinde Ennet-
bürgen, sich von der Pfarrcy Buchs trennen und eine
eigne Pfarrcy errichten zu dürfen, nachdem sie die von
der Gemeinde YuchS dagegen gemachte Einwendungen
samt den von der Verwaltungskammcr der Vollziehung
eingereichten Bemerkungen und den wettern darüber
gewechselten Schriften geprust hat, folgende Botschaft
«n.den Lollzichungsrach vorzuschlagen:

V. Voll;. Räthe! Der gesetzgebende Rath übersendet

Ihnen hier die von der Gemeinde Ennetbürgen im Di-
strikt Stanz C. Waldstättcn am 2. Wemm. igoo ein-
gereichte Bittschrift samt einer von der Gemeinde B«hs
ihm am 2 l. Horn. -gon von Ihnen zugestellten Gegen-
sehnst, und 2 spätern von jeder derselben, durch den

Munster der Wissenschaften seiner Unterrichtscommißion
eingereichten Bittschriften, woraus Sie ersehen wer-
den, daß die Gemeinde Ennetbürgen von ihrer bis«

herigen Mutterkirche Buchs sich zu trennen, und eine

eigne Pfarrey ztt errichten wünscht, da die abgebrannte
Kirche zu Buchs wieder neu hergestellt werden muß.
Ohne sich dermal in die von jeder Parthey angeführten
Gründe weitläufiger cinMassen, glaubt der gesctzg. Nach
vor allem aus nothwendig, daß .Sie B. Vollz. Räthe!
eine genaue, unparthcyische Untersuchung verordnen,
ob die neu zu erbauende Kirche auf der alten oder viel-
leicht füglicher an einer andern Stelle wieder erbauet
werden sollte Vielleicht könnte durch die Auêmittluug
eines neuen Lokals die Trennung zweyer Pfarrgemeinden
ausgewichen werden, welche jeder derselben neue Be-
schwerdeu^, sowohl in Rücksicht der bcvorstchendenWicder«

erbauung des abgebranten Kircheugebäudes, als der Er«
Weiterung der St. Antonskapelle und des zukünftigen lin-
tcrhalts derselben auferlegt. Zu diesem Vorschlage war
selbst Ennetbürgen so geneigt, daß diese Gememdàuch
die Kosten, die sich wegen einer solchen Lokalabänderuuz
ergeben würden, an sich zu tragen, bey den erste»

gütlichen, aber fruchtlosen Versuchen versprochen hatte,
und nur durch das Mißlingen dieser leztern verleitet
wurde,- eine Trennung zu fordern, die zwar bch dem
wechselseitigen Mißvecständniß dieser Gemeinden, das der

gefttzg. Rath besonders in ihren spätern Zuschriften mit
Unwillen wahrnahm, augenblicklich gewünscht, aber
später von beyde» Theilen gar leicht bereut werden



dürfte. Die Beforgniß, daß Beàricd sich weigern
könnte vertraqmaßig seinen Beytrag zur Niederer-
bauung der Kirche zu Buchs zu lerstcn, wenn diese nicht

auf den alten Platz wieder hergestellt würde, kann nicht
unübersreiglich seyn, indem Beckenried ohnehin mw un.
ter der Bedingung zur Trennung Ennelbürgens von
Buchs eingewieget, wenn diese ohne seinen Nachtheil
geschehen kann, welches also auf beyde Fälle gleich aus-

gewichen werden sollte. Uedrigens scheint weder der

Umfang des Psarrbezirks noch die Anzahl der Seelen
eine solche Trennung nothwendig zu machen.

In Erwartung dieser Berichte, geht aber das Ver.
langen des gesetzg. Raths dennoch dahin, daß, wenn
sich die Unschicklichkeit einer solchen Lokalabäuderung
aus einer durch unpartheyische Sachkundige geinachten

Untersuchung erzeigte, Sie B. Vollz. Räthe! alsdann
einen zweckmäßigen Vorschlag für die Trennung dieser

beyden Pfarrgcmeinden abfassen möchten, in welchem

sowohl für die Wiederaufbauung der abgebrannten Kir.
ehe und Pfarrgebälide, als für die erforderliche Erwei-
terung der Enneibürger Et. Antonskapelle, vorzüglich
aber für beyder zukünftigen Unterhalt und bisherig?
zweckmäßige Absöndcnmg Vorsorge getroffen würde, so

daß die wechselseitige» Interessen, Rechte sind Ansprüche

nicht gekränkt, die bedrängten Umstände der dortigen
Einwohnerin Betrachtung gezogen, und Weilern Um-
trieben und Einwendungen vorgebogen sey.

Folgendes Gutachten der Constitutionäcominißion
wird m Berathung und der Antrag desselben ange,

nommen:
Ohne Zweifel, B. G., werden Sie sich noch einer

Bittschrift erinnern, worin die Cantonsrichter von Zü-
rich sich beschwerten, daß die Vollziehung ihnen den

Zeitraum, während welchem die östreichischen Truppen
>en Canton Zürich besezt hielten, von ihrer Besoldung
abziehen wolle.

Die Glieder des Cewtonsgenchis hallen diese Maß-
Nühme für unbillig und gesetzwidrig:

s. Weil sie nnizeacht ihrer gewaltsamen Auslösung,
dennoch im gleichen Jahre mehr gearbeitet haben, als
andere EantsnSgerichle.

2. Weil der Gchalt eines Eantonsrichters nicht ein

Eitzungs. sondern ein Jahrgehall sty.

Weil mehrere unier ihnen, während der zürche-

rifchcn Interimsregierung bey dem Appellations, und

Kriminalgericht zu sitzen fortfuhren.

4. Weil die hàlische Regienmg sogleich bey Wie-

dàsttzung'der Stadt'Züeich, die frey willst gen

Beyträge, welche die Interimsregierung von Zürich zu

Bestreitung ihrer Ausgaben erhielt, in Beschlag geuom-
men und also die Bezahlung ihrer Schulden sich auf-
geladen habe.

Ihre Constitulionscommißiou glaubt sich der Mühe
überheben zu können, Ihnen B. G. das Unstatthaft?
der Gründe sub N. z und 4 zu zeigen. Sie begnüg: sich

Ihnen zu bemerken:

1) Daß allen Cantonsgecichten, ohne.Rücksicht

auf ihre Arbeiten, der gleiche Gchalt sey ausgeworfen
worden. Auch der erste Grund der Cantonsrichter von
Zürich halt also nicht Stich.

2) Vermöge des Gesctzcö ist freylich der Gehalt eineö

Cantonsrichters ein Jahrgchalt. Aber deßwegen wür«

den doch die Erben eines Canivnsrichlers, der im ersten

Vierteljahr seines Amtes verstorben wäre, oder gcwalt-
sam wäre ermordet worden, noch lauge nicht berechtigt,
des Erblassers ganzen Iahrsgehalt zu fordern. Ver-
nunft selbst billigt also die Uebung und findet sie im
Geiste des Gesttzcs gegründet, die Uebung, daß von
jedem einmal ftstgcsezten Gchalt, die Zeit müsse abgc-

rechnet werden, in welcher jemand seinen Geschäften

nicht oblag. Wo in Alier Welt würde der Grundsatz
der Petition nicht die Regierung hinführen wenn z, B.
die Wiedereinnähme von Zürich sich auf Dezennien hin«
aus verzogen hätte? Was würde man zu unsern Re,
gimentsvorfahren in Zürich gesagt haben, wenn sie

z, B. sogleich bey der Einnahme ihrer Stadt den un,
terbliebcnen Iahrsgehalt vom Merz 1798 bis und mit
dem 2l. Juni 1799 gefodcrt hätten?

Diese Gründe sind so einfach, und leuchteten allen

andern Cantonsgerichten, die ebenfalls von den Anstro-
rüsten waren ausgelöst worden, so sehr m die Augen,
daß es sich kein Einziges einfallen ließ, gegen den aufs
Allgemeine gehenden und nicht bloß gegen das Zürche-
rische Canionsgericht erlassenen Direktorialschluß vom
18. December 179s irgend eine einzige Einwendung zu
machen.

Ihre Cos stitutionscon'.nußion räch Ihnen, B. G,,
in das Begehren der Cantonsrichter von Zürich nich)
einzu treten.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Poli-
zeyeommißion gewiesen:

B.<Gesctzaebcr! Sie haben unterm 29. Dec. ,800
dem Vollz. Rath eine von ihm an Sie gewiesene Bin.
schrift mehrerer Kaiisieiile übersandt, worin sie sich über

den von der Gemeindskammer zu Bern geforderten

Pfundzeit beschweren, um dieselbe der Eemeindskank?
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mktzuchei'.en, und ihr ihre Gcgengrnnde abzufordern ;

und unterm 4. Merz haben Sie eine zweyte Bittschrift
an den Votiz. Rath gesandt, die sich auf die erstere

bezieht. Sie erhalten nun angeschlossen die verlangten

Gegengründe der Gemeindskammcr von Bern nebst

einem Bericht der Verwaltungskammer, worüber Sie
til Ihrer Weisheit entscheiden werden.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Zufolg Ihrer Einladung vom 2g.

Horn, hat dir Vollz. Rath die Ehre, Ihnen den ab.

g.svberten Thei.ungsentwmfdeg GcmeindgutS von Reuß,

eck, Dstr. Mmi, C. Baden, nebst einer Abschrift d's
dieses GemeindgutS halb im I. 1760 ergangencn Syn-
dikatSschlusscs, mitzutheilen.

Folgende Botschaft wird verlesen und der verlangte

Credit bewilligt:
V. Gesetzgeber! Unterm 22. Aug. v. I. haben Sie

dem Ministerium der Künste und Wissenschaften zur
Bestreitung der AuSgàn ftinee Canzley einen Credit

von 6000 Fr. bewilligt, welche Summe von den Be-
dürfnisse» diestr Canzley längst aufgezehrt ist, so daß

nach eingesehenen Rechnungen noch einige ganz dringende
Rückstände abzutragen sind. Sowohl zur Tilgung die«

scr als zur Bestreitung der lausenden Ausgaben glaubt
der Vobz. Rath antragen zu solle», dem Ministerium
zu gleichem Endzwecke einen neuen Credit von 6000 Fr.
zu bewilligen und ladet Sie ein, B. G., diesen Ge«

genstand mit Beschleunigung in Berathung zu nehmen.
L ü scher verlangt und erhält Urlaub für 8 Tage.

Am 4., 5. und 6. April waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, 7. April.
Präsident: V 0 n dcrflüe.

Herr Doktor I F C. Wernebnrg in Cistnach über-
sendet folgende Schriften :

Teüosadik oder das all.in Vvükoinmne unter allen
Zahlensystemen.

Rein wissenschaftliche Deduktion der wahren Verhält-
nisse zweyer von den verschiedenen trigonoinelci-
schon Linen.

Der Philosoph oder Weise, wie er seyn und nicht
seyn, soll, muß? darf und kann. Alle drey, Leipzig

lgso
Der Rath verordne! Meldung dicjcr Einsendung in

sclnestt Protokoll, und Verweisung der Schriften an den

Vollz. Rath.

Folgende Gutachten der Fiuanzcommlßion werden m
Berathung und ihre Anträge hernach angenommen.

Bürger Gesetzgeber! Ueber die von dem Vollz. Rath
durch seine Botschaft vom 2;. Merz >801 Ihnen einge.

sandle und Ihrer FmanjcomiiuZion zur Untersuchung

gewiesene Verbalprozesse, über mehrere in den Distrcktcn

WtfliSburg und Steffis, Cantons Freyburg,
i» dem Distrikte L a v a u, Caut. Leman und in den»

Distrikte D or 11 ck, Cant. Solothurn vorgenommene
Versteigerungen von Nationalgüteru, deren Genehmigung
die betreffenden Vcrwaltuiigskammcrn und das Finanz,
Ministerium vorgeschlagen, und von dein Vollz. Rath un.
tcrstüzt worden ist, hat die Finanzcomnnßivn die Ehre,

Ihnen V- G. folgenden Bericht zu ertheilen :

Im Canl. Freyburg, Distr. Wislisburg.
Die Mühle zu St. Aubin nebst 20 ,/g Iuch. Wiesen?

geugnul: gesch. 20 000, verk 20,vor, über!,

i Fr. — Der Ertrag dieftS Gegenstandes zu 4 Procmc,

kapitalisier, kommt 2000 Fr. uuter dem Erlös; die Ge,

däude fotern nahmhafte Verbesserungen; die Wiese sey

der Ueberschweminung ausgesezt, und der Abgang der

Twing hab: den Werth der Mühle vermindert.

Unverkauft: Das Schloß, Nebengebäude, und

übrige Güter, so zur Bestätigung nicht vorgeschlagen

werden, wurden besonders versteigert, kamen aber in
der Berechnung nicht höher als auf 27,254 Fr.; also

mit der Mühle wäre der ganze Betrag 57,155 Fr., oder

6029 Fr. unter der Schätzungssumme von 6;,284 Fr.
(Die Forts, folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze
und Dekrete vom Merz 18^1.

Seite.
1. Dekret der Ratifikation von Nationalgütervcr.

käussen im Distrikt Rom ont E. Freuburg.

(2. Merz.) "80
2. GleichesDekrft für den Distrikt Peterlin-

gen C- Freyburg. (2. Merz.) rlgv. ri8)
z. Gleiches Dekret für den Distr. U nte r, R h ein.

l h a l C. Sentis. (2. .Merz "84
4. Dekret, welches dem Ministerium des Inncru

einrnCreditvon zoo 000Fr. ertheilt. (r,Merz.) cr8s..

5. Dekret, welches dem Kriegsminisicrium einen

Credit von 500,000 Fr. eröffnet. (7. Merz.) 1151

6. Dekret der Ratifikation von Natisnatgütervcr-
käussen im Distrikt Murtrn L. Freyburg.
(7. Merz.) »97
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